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das Singen ‚eines Sog. Amtes 1n diesem als besondere Mühewal-
fun. bezeichnen könnte. Wenn der Bischo{f aut TL des römiıschen
NAULIES die Einsendung er Binationsstipendien Gunsten des
Diözesanpriesterseminars verlangte, ann hatte Pfarrer dem Be-

nachzukommen, dal den Sanzen, Qaut den Priester entfal-
lenden Stipendienbetrag übersandte, auch WenNn die DıiıOzesantaxe
überstieg. Nur WEeNN es sicher Sgewesen wäre, daß der Stipendiengeber
mit UCKSIC. Qaut die, Person des Pfarrers oder auft besondere TAILIT dem
Binationsgottesdienst verbundene en eın höheres Stipendium be-
7a hatte, annn hätte der Pfarrer den ber die Diozesanfaxe AIıNnauSs-
gehenden Überschuß IUr sich ehnalten können. Sonst hätte 1es NUuUr
mi1t Erlaubnis des Bischo{is Lun dürfen, vorausgesetzt, daß eın „außerer
Wa tel” nachweisbar Sgewesen ware Wenn Pifarrer mala Nide gehan-
delt hat, annn hat sich durch die unerlaubte Annahme und Zurück-
haltung der Binationsstipendien schwer versündigt. Den Stipendien-
gebern aber ıst nıicht ZUr Restitution verpflichtet, da die Applika-
tionen TOLZ des entgegenstehenden irchlichen erDotes ja gültig

und die Stipendiengeber keinen Schaden erlıtten en Wohl
QaDer ist Pfarrer verpflichtet, die Gesamtsumme der se1it 1er Jahren
unre:  tmäßig den Befenl des 1SCNOLIS zurückbehaltenen Bına-
tionsstipendien das Ordinarıat Gunsten des Priesterseminars
zurückzuerstatten. Der Bischo{f annn ihm die Rückerstattung dieser
Summe nicht ohneweiteres erlassen, da die Binationsstipendien VO.  @
der Konzilskongregation, die das Indult gewährt hat, für die Zwecke
des Priesterseminars esti1imm Sind. Wenn der Pfarrer > ist un!
insbesondere Wenn bei seinem orgenen ona Nde Walfl, ann ist
5 recht un bıllıg, daß der Bischot 1inm SONS eine aus Diözesan-
mitteln zukommen 1ä3ß6t

Graz nıv.-Pro Dr 0SEe

Der Ort der Frauenbéichte. Der Redaktion wurden die folgenden
zweı ZUAaT: Lösung vorgelegt.

ıne Tau kommt dem aushelfenden Temden Priester auf
das 1 M un!: bittet, dort beichten dürfen, da S1e emmMun-
gen habe, in den Beichtstuhl gehen ari der Priester ihre Beichte
1m /Zimmer entgegennehmen und ann S1e gültig un! erlaubt
absolvieren, WwWenn SONS alle Voraussetizungen gegeben sSiınd?

Die Gültigkeit der Absolution StTe außer Z weifel un!: ist ın die-
SE VO rie der Beichte völlig unabhängig Es handelt sıch
Dloß die Erlau  eit Nach Ca  S 910, r dürfen eichten VvVon
Frauen außerhal des Beichtstuhles nıcht gehört werden, außer bei
Krankheit oder einer anderen wirklichen Notwendigkeit und unter
Anwendung der VOIN Ortsordinarius vorgesehenen Vorsichtsmaßregeln
(„nis1 infirmitatis allave necessitatis ei acdhibitis CauU-
els QU3aSs Ordinarius locı opportiunas iudicaverit“). Da sich ın
unNnseIrenm nıcht eine Beichte auf dem Krankenbette handelt,
ist die Trage, ob eine „VCTQ necessitas‘‘ gegeben ist Diese wIrd
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icht ohneweılters annehmen dürfen, da allgemeinen die Beichte
1mM Beichtstuhle eichnter ist als die unmittelbar VOLr dem riester
„Iacıe ad faciıem . Wenn die betreffende erson vertrauenswürdig ist
un! ihre Angaben Glauben verdiıenen, könnte S1e der* Priester ohl
autf dem Zaimmer Beichte hören, wenigstens 1ın einem einzelnen
un unfier Hinweils äautf die Vorschrift der iırche, daß Beichten von
Tauen allgemeinen NUr 1mM Bei  STIU. entgegengenommen WeTI-

den dürfen el muüßten auch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen
angewendet un! jedes Ärgernis vermieden werden.

Schwester Anastasıa unfier den obwaltenden
Verhältnissen 1n einem dringenden Gewissenstfalle keine andere MöOög-
lichkeift, ais einem zufälli anwesenden Priester 17

beichten und ihn die Absolution bitten Ist die bso-
Ilution diesem rte gültig un erlau ach Ca  S 522 ann sich
eine Klosterfirau ZUTLC Beruhigung iıhres Gewlssens jeden VO

Ortsordinarıus füur Frauen approbierten Beichtvater wenden. In diesem
ist aber auch der Ort der Beichte VOoNn Bedeutung und für die Gül-

tigkeit entscheidend Nach Erklärung der Kodexkommission VO:

24 SE 1920 und 28 CI4 1927 ist eine Beichte ungültig, WenNnnn sSie
nıiıcht den bestimmten Trien abgelegt WIFT| Nach Ca  5 522 ist NU.:
die iın einer iırche oder einem Oratorıium, auch einem halböffentli-
chen, abgelegte Beichte gültig un erlaubt PE qualibe ecclesia vel
oratorio etiam sem1-publico*‘). äauch die anstoßende Sakriste1i noch
ZUTF irche oder Kapelle gerechne werden kann, StTEe nıcht siıcher fest.
Jedenfalls ist die Beıichte 1mMm Sakristeibeichtstuhle sicher gültig®)

Diese Ortsbestimmung des CX wurde VO  - der Interpretations-
kommission unfier dem 24 D 1920 durch den Zusatz erweitert: der

einem ZU eichthören der Frauen echtmäßig bestimmten rte
(„aut 1ın l10co ad audiendas conifessiones mulierum egitıme esti-
nato‘‘)?) Die Ortsbestimmun des Canl. 522 wurde also erklärt, daß
s1ie 1n einem weiteren Sınne verstanden werden könne

echtmäßig für Frauenbeichten wIird eın Ort bestimm({, der Vo
Kirchenrektor, VO: Beichtvater oder der Oberıin mit wenigstens still-
schweigender Zustimmung des Ortsordinarius für die egung der
Beichten der Klosterifrauen gewählt wird Z eın Beichtzimmer).
An diesem Ort muß eın nach Can 909 vorschriftsmäßig ausgestattetier
Beichtstu. benützt werden.

Nun erhebt sich die weıtere rage, ob 1Ur solche Trte für die
egung VOo  } Frauenbeichten als „legitime‘ bestimmt gelten, die VO.  5
den Vorgesetzten irgendwıe dauernd azu ausersehen Sind, oder ob
auch eine vorübergehende Bestimmung, auch nach Ca  - 910, 1, ın
rage komme. Die Interpretationskommission hat untier dem IL
1935 wiederum entschieden, daß die oOrtie „ 10CO legitime destinato
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nicht NUr VO  S einem „habitualiter‘“‘ estimmten rte verstehen
Ssind, sondern auch VON einem rte „„Der mMmOodum aCtIius desıgnafo vel
ad NOTINAaNM Can. 910, 1, electo“*). Ausnahmsweise genugt also auch
ZUT Gültigkeit der Beichte eın gemä Ca  3 910, 1, erwählter Ort.
Wenn nämlıch HFrauen bei Krankheit oder in einem sonstigen
erlaubterweise außerhalb eines Beichtstuhles beichten dürfen, kannn
1eS auch einer Klosterirau nıicht verwehrt werden. Doch darf der
Beichtvater die ughel nıcht außer acht lassen. Somit annn dıe
rage, ob 1m geschilderten Kasus die Beıichte, DZW. Absolution
Sprechzimmer gültig ist, mit Ja beantwortet werden.

{.ınz Dr Obernhumgr
Kın merkwürdiger Fall vVvVon dissimulatio sacramenti!. Kın ushilifis-

priester wird einem sterbenden auern gerufen Er begibt sich 17
das betreifende Haus, 1n dem sıch viele eute AaUus der Nachbarschaft
AT heiligen andlun eingefunden hatten. Nach Beichte und Wegsg-
zehrung kündigt der Priester daß 1U  - dem chwegxkranken die
heilige Ölung spenden werde, und ermuntert ZU. Gebete Er wollte
U  m das eia. mıit dem eiligen Krankenöle öÖfinen, aber NS gelang
ıihm TOLZ er Mühe nıcht Was 1U tun? Nach ause konnte nıicht
zurückkehren, da der Weg weit War und der Kranke schon 1m Sterben
lag Er wolite aber auch den Kranken un! die eute nicht ent-
täuschen un verfiel auf einen merkwürdigen Ausweg Er
täuschte die Ölsalbung VOrL, indem die betreffenden Körperstellen bloß
mıit dem Kreuze bezeichnete und annn mit ‚abwischte*. Die VOLI-

geschriebene sakramentale Form gebrauchte nıicht Auf dem He1im-
wege machte sich der Priester se1lines Vorgehens schwere Selbst-
vorwürftife. ine nachträgliche pendung der Letzten Ölung War nıicht
menr möglich, da der Kranke bald STar Da dieser gebeichtet un! die
heilige Wegzehrung empfangen a  e War für Se1in Seelenheil nichts

befürchten.
Wıe ist nun das orgehen des Priesters beurteilen? Das akra-

ment der Letzten Ölung kam selbstverständlich N1C| zustande, da dıe
wesentlichen Bestandteile der Materie un! orm völlig ehlten Es Jag
eine Dissimulation eines Sakramentes VOT, die darın besteht, daß eine
nichtsakramentale andlung, die dem Sakramente äahnlich ist, gesetzt
WITrd. el wIird zugelassen oder gar beabsichtigt, daß sS1e {Ur eine
wirkliche Sakramentenspendung gehalten WIrd. Man könnte in diesem

auch VO  ' einer Verschleierung der Nichtspendung eines akra-
mentes sprechen.

Die Dissimulation ist ım Gegensatz ZUTr Simulation, bei der wesent-
liche elle des Sakramentes verwendet werden, aus einem entspre-
chend schweren Grunde rlaubt Nur ein entsprechender TUn recht-
fertigt die Täuschung anderer. Der hl Alphons lführt folgendes Be1li-

4) AAS XXVÜ (1935), pas.


